
Werbende oder sonstige Hinweisschilder sind gemäß Art. 23 BayStrWG innerhalb der Anbauverbotszone unzulässig. Außerhalb der 
Anbauverbotszone sind sie so anzubringen, dass die Aufmerksamkeit  des Kraftfahrers nicht gestört wird. Die Anbauverbotszone erstreckt 
sich entlang der Kreisstraße mit 15m Abstand, gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke.

Rank- und Kletterpflanzen :
Clematis in Arten und Sorten 
Waldrebe in Arten und Sorten Hedera helix - Efeu
Lonicera in Arten - kletternde Heckenkirsche in Arten
Rosa in Sorten - Kletterrosen in Sorten
Vitis in Arten - Weinrebe in Arten

Negativliste:
Pflanzungen aus Thuja (Lebensbaum), buntlaubigen Gehölzen  und 
Nadelgehölzen sind nicht erlaubt.

Flachdächer
Flachdächer bis 10 Grad Neigung sind extensiv zu begrünen.

Fassadenbegrünung
Bei Fassadenflächen über 50,00 m² oder Fassadenflächen, die auf einer 
Länge von 5,00 m keine Fenster oder Türen aufweisen, ist pro angefangene  
2,50 m Wandlänge eine Kletterpflanze zu setzen.

Grenzabstände
Die Grenzabstände von Bäumen und Sträuchern laut Nachbarrechtsgesetz  
(Art. 47 und 48 des Ausführungsgesetzes  zum BGB vom 20.07.1982) und die 
Grenzabstände bei landwirtschaftlichen Grundstücken (Art. 48 AGBGB) sind 
zu beachten. 

Baumgruben
Bei Neupflanzungen ist ausreichender Wurzelraum sicherzustellen. 
Mindestmaß Baumgruben: Großbäume: 2,0 x 2,0 x 0,80 m
Kleinbäume: 1,5 x 1,5 x 0,60 m

Verbote
Die Anlage von Schottergärten und die Verwendung von Thuja in Arten und 
Sorten und von buntlaubigen Gehölzen ist verboten.

Vogelsichere Glasflächen
Auf großflächige Glasfassaden- und Fenster ist zu verzichten. Falls sie 
dennoch erforderlich sind, müssen Kollisionen an Glasscheiben vermieden 
werden (außenseitige Markierungen, Jalousien, Verwendung von Fenstern mit 
geringem Außenreflexionsgrad) .

Insektenfreundliche Beleuchtung
Bei den Außen-, Parkplatz-, Werbeanlagen und Straßenbeleuchtungen  sind 
ausschließlich  insektenunschädliche  Leuchtmittel (Natriumdampf-Lampen  
oder LED „Warm-weiß“ mit max. 2.700 K) zu verwenden.

Kleintiersichere Lichtschächte
Kelleraufgänge und Lichtgräben sind so auszuführen, dass keine Tierfallen 
entstehen (z.B. schräger, rauer Beton, Gestein wie Nagelfluh). 
Kellerlichtschächte  sind mit insektensicheren Gittern abzudecken.

AUSGLEICHSFLÄCHEN

Ausgleichsfläche innerhalb Plangebiet, 1.740 m²
Auf dem Flurstück 1529/1 der Gemarkung Rattenkirchen befindet sich eine 
Ausgleichsfläche von 1.740 m². Bei der Fläche handelt es sich um eine 
landwirtschaftlich  genutzte Ackerfläche (Biotoptyp A11, 2 WP). Als 
Entwicklungsziel  wird eine mesophile Hecke (Biotoptyp B112, 10WP) 
und ein artenreicher Saum (K122, 6WP) festgelegt. Es wird mit der unteren 
Naturschutzbehörde  ein Abschlag von 2 Wertpunkten (WP) festgelegt 
(ein WP für die Lage an der Bundesstraße und ein WP für die Lage am 
Gewerbegebiet) .
Insgesamt ergeben sich für die Fläche von 1.740 m² 8.352 WP.

Festsetzungen
1. Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze  ist eine 10 m breite Ausgleichs-
fläche anzulegen. Sie besteht aus einer 7m breiten mesophile Hecke 
(Biotoptyp B112 inkl. Abschlag 8WP) und einem 3m breiten Saum als Aus-
gleichsfläche anzulegen. Es sind gebietsheimische (autochthone) Sträucher 
aus dem Vorkommensgebiet  6.1 "Alpenvorland" gemäß Artenliste zu pflanzen.
Die Sträucher sind vierreihig, versetzt mit einem Pflanzabstand und einem 
Reihenabstand von 1,5 m zur pflanzen. Es sind jeweils Gruppen von 5-7 Stück
der gleichen Art zu pflanzen. 
Auf der Südseite ist ein 3m breiter, artenreicher Saum (Biotoptyp K122 inkl. 
Abschlag 4WP) mit autochthonem Saatgut zertifizierter Herkunft (Produktions-
raum 8 Alpen und Alpenvorland, Herkunftsregion 16 Unterbayerische Hügel- 
und Plattenregion) anzusäen. Der Saum ist extensiv zu pflegen und wird ab 
dem 15.Juni 1x alle 2 Jahre jeweils zur Hälfte im jährlichen Wechsel gemäht, 
wobei das Mähgut abtransportiert  wird. Der Übergang zwischen Hecke und 
Saum ist buchtig auszubilden.
2. Die Fläche ist extensiv zu pflegen und darf nicht gedüngt werden. 
3. Es dürfen keine Pflanzenschutzmittel  verwendet werden. 
4. Die Gehölze sind in den ersten Jahren gegen Wildverbiss zu schützen und 
bis zum endgültigen Anwachsen fachgerecht zu pflegen. Langfristig hat die 
Heckenpflege durch abschnittsweise  auf-den-Stock-setzen zu erfolgen. Die 
Ausgleichsfläche kann durch Kleinbäume wie die Eberesche (Vogelnähr- 
gehölz) ergänzt werden.
5. Die Ausgleichsfläche ist in der nachfolgenden Vegetationsperiode nach der 
Fertigstellung der Erschließung herzustellen.
6. Die Ausgleichsfläche ist durch die Gemeinde Rattenkirchen an das 
Ökoflächenkataster  des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu melden (Art. 
9 BayNatSchG).

Ausgleichsfläche außerhalb Plangebiet, 2.751,10 m²
Auf dem Flurstück 2776/0 der Gemarkung Rattenkirchen befindet sich eine 
Restfläche von 2.751,10 m². Bei der Fläche handelt es sich um eine 
landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche (Biotoptyp G11, 3WP). Als 
Entwicklungsziel  wird eine extensive Wiese (Biotoptyp G212, 8WP) festgelegt. 

Bei einer Aufwertung von 5 Punkten ergeben sich für die Fläche von 2.751,10 
m² insgesamt 13.755,50 WP.

Festsetzungen
1. Auf der Ausgleichsfläche ist eine extensive Wiese durch Pflege zu 
entwickeln. Dabei wird das vorhandene Grünland ausgehagert. In der 
Aushagerungsphase  (1Jahr) wird das Grünland so oft wie möglich gemäht. 
Nach der Aushagerungsphase wird die extensive Wiese ab dem 15.Juli 2x im 
Jahr gemäht, wobei das Mähgut abtransportiert wird.
2. Das verbuschte Großseggenried am östlichen Rand ist zu entbuschen und 
durch turnusmäßige Mahd (ca. alle 3 Jahre) offenzuhalten. Die Mahdhäufigkeit  
richtet sich nach der Stärke des Gehölzanflugs. Das Mähgut ist 
abzutransportieren .
3. Die Fläche ist extensiv zu pflegen und darf nicht gedüngt werden.
4. Die Ausgleichsfläche ist in der nachfolgenden Vegetationsperiode nach der 
Fertigstellung der Erschließung herzustellen.
5. Die Ausgleichsfläche ist durch die Gemeinde Rattenkirchen an das 
Ökoflächenkataster  des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu melden (Art. 
9 BayNatSchG).

Ausgleichsfläche außerhalb Plangebiet, 1.498,90 m²
Die Restfläche von 1.498,90 m² wird auf dem Flurstück 2779 (4.293 m²) der 
Gemarkung Rattenkirchen ausgeglichen. Bei der Fläche handelt es sich um 
eine landwirtschaftlich genutzte Grünlandfläche (Biotoptyp G11, 3WP), die 
teilweise verbuscht ist. Als Entwicklungsziel  wird eine extensive Wiese 
(Biotoptyp G212, 8WP) festgelegt. 
Bei einer Aufwertung von 5 Punkten ergeben sich für die Fläche von 4.293 m² 
insgesamt 21.465 WP. Es werden 7.494,50 WP (1.498,90 m²) abgebucht.

Festsetzungen
1. Auf der Ausgleichsfläche ist eine extensive Wiese durch Pflege zu 
entwickeln. Dabei wird das vorhandene Grünland ausgehagert. In der 
Aushagerungsphase  (1Jahr) wird das Grünland so oft wie möglich gemäht. 
Nach der Aushagerungsphase wird die extensive Wiese ab dem 15.Juli 2x im 
Jahr gemäht, wobei das Mähgut abtransportiert wird.
2. Das verbuschte Großseggenried am nördlichen Rand ist zu entbuschen und 
durch turnusmäßige Mahd (ca. alle 3 Jahre) offenzuhalten. Die Mahdhäufigkeit  
richtet sich nach der Stärke des Gehölzanflugs. Das Mähgut ist 
abzutransportieren .
3. Die Fläche ist extensiv zu pflegen und darf nicht gedüngt werden.
4. Die Ausgleichsfläche ist in der nachfolgenden Vegetationsperiode nach der 
Fertigstellung der Erschließung herzustellen.
5. Die Ausgleichsfläche ist durch die Gemeinde Rattenkirchen an das 
Ökoflächenkataster  des Bayerischen Landesamtes für Umwelt zu melden (Art. 
9 BayNatSchG).

Das Maß der baulichen Nutzung ist durch die max. zulässige GRZ von 0,6 (mit Nebenanlagen bis 0,8), sowie durch die Baugrenzen fixiert.  
Die max. Wandhöhe ist 9,0m. Die jeweiligen Höchstwerte sind der Planzeichnung zu entnehmen . Die Abstandsflächen nach Art.6 BayBO 
sind einzuhalten. 
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A . TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  "RATTENKIRCHEN-HAUN  HAUN-WEST"   

1. Art der baulichen Nutzung: 

2. 

Das gesamte Baugebiet wird als Gewerbegebiet  GE gem. § 8 BauNVO festgesetzt. Einzelhandelsbetriebe  werden ausgeschlossen.

2.1 

2.2 

Die Wandhöhe bezieht sich auf die Straßenoberkante  der "Erschließungsstrasse"  (vgl. Plan) 

Abgrabungen sind nur bis zu einer Tiefe von -1,0 m und Aufschüttungen bis zu einer Höhe von +1,0 m unter bzw. über Straßen- 
oberkante der "Erschließungsstrasse"  zulässig. 

4. Dachform, Dachgestaltung: 
Die zulässigen Dachformen sind Satteldächer mit einer Dachneigung zwischen 10°-25°, Pultdächer mit einer Dachneigung
zwischen 10°-18° und Flachdächer mit einer Dachneigung zwischen 0°-10° (s. Angaben in den Nutzungsschablonen  des Bebauungsplanes)  

B. HINWEISE

1. Bei geplanten Baumpflanzungen im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen ist das Merkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen  der Forschungsgesellschaft  für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
1989, zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass durch Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien  nicht behindert werden.

2. Im Schutzstreifen der Gashochdruckleitung  (SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM Infrastruktur Region GmbH) sind 
alle Maßnahmen zu unterlassen, die den Bestand der Anlagen gefährden oder den Betrieb, Wartung und Unterhalt 
beeinträchtigen könnten, so ist beispielsweise die Errichtung von Bauten – dazu gehören auch Schächte, Straßenkappen 
Armaturen, Hydranten, Verteilerschränke, Lichtmasten, Vordächer, Solarkollektoren, Fundamente etc. – nicht zulässig.

3. Die Zugänglichkeit der Leitung für Wartungs- und Reparaturarbeiten  muss uneingeschränkt erhalten bleiben.

4. Niveauveränderungen  sind nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM 
Infrastruktur Region GmbH zulässig, die Mindestdeckung der Gasleitung von 1 m, darf nicht unterschritten werden.

5. Grab-, Schacht- und sonstige Tiefbaumaßnahmen sind im Schutzstreifen grundsätzlich in Handschachtung auszuführen.

6. Der Einsatz von Maschinen und Baufahrzeugen ist im Schutzstreifen nicht ohne vorherige Absicherung und nur nach 
vorheriger Absprache mit den SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM Infrastruktur Region GmbH gestattet.

7. Das Befahren der Gashochdruckeitung  mit schweren Fahrzeugen ist nur unter Einhaltung besonderer Sicherheitsvor- 
schriften nach Abstimmung mit den SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM Infrastruktur Region GmbH erlaubt.

8. Das Aufstellen von Baucontainern, Lagerung von Material, Geräten und Aushub ist im Schutzstreifen nicht zulässig.

9. Weitergehende Sicherungsmaßnahmen , die erst im Zuge der Bautätigkeiten an Ort und Stelle geklärt werden, behalten 
sich die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM Infrastruktur Region GmbH  ausdrücklich vor.

10. Bauarbeiten in den Schutzstreifen unserer Gasleitungen sind nur nach Abstimmung der Detailplanung und nach 
vorheriger Einweisung durch die SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM Infrastruktur Region GmbH zulässig.

11. Der Erhalt von Plänen oder die Anwesenheit eines Beauftragten der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM 
Infrastruktur Region GmbH vor Ort, entbindet die Träger und  Ausführenden von Baumaßnahmen nicht von ihrer Haftung 
für eventuelle Schäden.

12. Beim Bau von kreuzenden Straßen und Wegen darf es bei Bodenaushub, Verdichtung etc. zu keiner Gefährdung der 
Leitung kommen.

13. Die Mantelrohrenden mit den dort angebrachten Messkontakten dürfen nicht mit einer Straße überbaut werden, diese 
Stellen müssen ohne die Notwendigkeit einer Straßensperrung, ohne Beeinträchtigung der Standsicherheit  der Straßen- 
böschung etc. erreichbar bleiben.

14. Der Einsatz von Bohr- oder Pressverfahren im Schutzstreifenbereich  ist nur nach vorheriger Abstimmung und unter 
              Aufsicht der SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM Infrastruktur Region GmbH  erlaubt; ggf. kann eine Freilegung der 

Gashochdruckleitung  erforderlich werden.

15. Um eine Beschädigung der Gashochdruckleitung auszuschließen, muss der Aushub von Baugruben einschließlich Bösch- 
ungen, Verbau etc. komplett so ausgeführt werden, dass der Schutzstreifen nicht berührt wird, bzw. muss durch andere 
mit uns abgestimmte Sicherungsmaßnahmen  gewährleistet werden, so dass jegliche Gefährdung unserer Anlagen 
ausgeschlossen ist.

16. Bei den Kreuzungen von Ver- und Entsorgungsleitungen , Kabeln ect. ist ein lichter Mindestabstand von 0,4m zur Gas-
leitung unbedingt einzuhalten. Kreuzungen sind möglichst rechtwinklig durchzuführen.

17. Bei Parallelführungen  sind die neuen Leitungen oder Kabel grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung zu
verlegen, es ist anzustreben, dass es zu keiner Überlappung der Schutzstreifen kommt.

18. Stromkabel sind in den Schutzstreifen unserer Leitungen durchgängig in Schutzrohren zu verlegen.

19. Einpflügen oder Einfräsen von Leitungen bzw. Kabeln ist im Schutzstreifen unserer Leitungen nicht zulässig; die Art der
Verlegung ist mit den SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG, SWM Infrastruktur Region GmbH  abzusprechen.

20. Auf  die von der Straße ausgehenden Emissionen wird hingewiesen. Eventuelle erforderliche Lärmschutzmaßnahmen  
werden nicht vom Baulastträger der Bundes- bzw. Staatsstraße übernommen . (Verkehrslärmschutzverordnung  - 16. 
BImSchV).

21. Die Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlich genutzter Flächen ist ohne Einschränkung zu dulden, sofern diese 
nach ortsüblichen  Verfahren und nach guter fachlicher Praxis durchgeführt  werden. 20
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5. 

6. 

Einfriedungen:
Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 2,0m über Straßen- bzw. Geländeoberkante  zugelassen. Als Material ist Holz oder Metall 
zu verwenden. Grüner Stabgitterzaun ist verboten. Einfriedungen sind 50cm von der Straßenkante und von landwirtschaftlichen  Flächen
zurückzusetzen. Die 50cm zwischen Straße und Einfriedung sind als Schotterrasen anzulegen. 
Zaunsockel aus Beton oder ähnlichen Materialien dürfen nicht über die natürliche Geländeoberkante  herausragen. Die Unterkante Zaun ist
durchgängig auf 15cm zu setzen, um eine ausreichend hohe Schlupföffnung für Kleintiere freizuhalten.

7. 

9. Abwasserentsorgung, W asserversorgung, V ersiegelung: 

9.2 Erschließungsvoraussetzungen:  
Die Gebäude sind vor Bezugsfertigkeit  an die zentrale Wasserversorgungsanlage  und an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage
anzuschließen. 

10. Sichtdreiecke: 
Innerhalb der Sichtdreiecke ist jede Art von Bebauung, außer Zäune, unzulässig. Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art, 
sowie Stapel und Haufen u. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht angelegt werden, wenn sie sich 
mehr als 0,80m über die Fahrbahnebene erheben. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder Stellplätze 
errichtet und Gegenstände gelagert oder hinterstellt werden, die diese Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. 
Die Sichtdreiecke richten sich nach den Empfehlungen für die Anlage von Erschließungsstraßen . 

11. 

12. 

Werbeanlagen: 
Werbeanlagen nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 12 BayBO sind verfahrensfrei .
Dachständer, grelle Farben, beleuchtete und bewegliche Anlagen sind allerdings unzulässig. Darüber hinaus sind freistehende Anlagen nur 
im Bereich der Zufahrten bis zu einer Fläche von max. 5,0 qm zulässig. Pylone sind mit max. 3m Höhe und mind. 2m Abstand zur Strasse
in den Zufahrtsbereichen zulässig. Fahnen sind nur bis zu einer Höhe von 7m erlaubt.

Sämtliche Versorgungsleitungen  (Wasser, Strom, Antenne, Telefon, Gas, usw.) einschließlich der Hausanschlüsse sind im gesamten 
Baugebiet unterirdisch zu verlegen.  

Private Stellplätze sind in ausreichender Anzahl gemäß Art. 47 BayBo, auf dem Baugrundstück zu errichten und gem. Grünordnung
zu bepflanzen. Stellplatzanlagen für mehr als 10 PKW's sind durch Bäume gem. Pflanzenliste zu gliedern. Dabei ist spätestens nach
jeweils 5 Stellplätzen eine mindestens 1,5m breite Bauminsel anzulegen.

9.1 Sowohl das anfallende Niederschlagswasser  von Hof- und Fahrflächen, als auch das Niederschlagswasser  der Dachflächen, sind mit 
entsprechender Gefälleführung an das unterirdische Regenrückhaltebecken  anzuschließen.
Davon abweichende Lösungen müssen im Bauantrag begründet werden und sind nur bei Vorliegen zwingender Gründe möglich.

Die Entwässerung ist in jedem Fall im Bauantrag darzustellen.

Stellplätze sind wasserdurchlässig  auszuführen, bspw. mit Drainpflaster, Rasenfugenpflaster  oder Rasengittersteinen.
R

7,50

5,00

5,00

oberirdischer  Bach

Wohnungen werden nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO nicht ausnahmsweise zugelassen.

Technische Einrichtungen zur Energiegewinnung wie Solar- und Photovoltaikanlagen werden grundsätzlich zugelassen. 
Auf Dächern über 10° Dachneigung sind Solar- und Photovoltaikanlagen mit Aufständerung jedoch unzulässig.

FD DN 0°-10°,
PD DN 10°-18°  
SD DN 15°-25°  u. 
max. FH 12m  

WH max. 9mGE

GRZ  0,60   

10,00
10,00

10,00

20,00

Präambel:

Die Gemeinde Rattenkirchen erlässt im Regelverfahren gem. §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der zum Zeitpunkt des Erlasses 
gültigen Fassungen des BauGB, der Bayerische Bauordnung (BayBO), der Baunutzungsverordnung  (BauNVO) und der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) als
S a t z u n g.

6. Satzungsbeschluss:  
Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.09.2025 den Bebauungsplan in der Fass- 
ung vom 20.08.2025 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Gemeinde Rattenkirchen, den .................... 

- Siegel -
   ...........................................................

Rainer Greilmeier, 1. Bürgermeister

5. Beteiligung der Behörden: 
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes  in der Fassung vom  21.05.2025 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23.06.2025 bis ein- 
schließlich 25.07.2025 beteiligt. 

Gemeinde Rattenkirchen, den .................... 

- Siegel -
   ...........................................................

Rainer Greilmeier, 1. Bürgermeister

4. Öffentliche Auslegung: 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde in der Fassung vom 21.05.2025 mit der Begründung und den 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 23.06.2025 
bis einschließlich 25.07.2025 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 12.06.2025 ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Gemeinde Rattenkirchen, den .................... 

- Siegel -
   ...........................................................

Rainer Greilmeier, 1. Bürgermeister

3. Beteiligung der Behörden: 
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplanes  in der Fassung vom 18.12.2024 hat in der Zeit vom 
24.01.2025 bis einschließlich 26.02.2025 stattgefunden. 

Gemeinde Rattenkirchen, den .................... 

- Siegel -
   ...........................................................

Rainer Greilmeier, 1. Bürgermeister

2. Beteiligung der Öffentlichkeit: 
Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung  gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und 
Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.12.2024 hat in der Zeit vom 
24.01.2025 bis einschließlich 26.02.2025 stattgefunden.

Gemeinde Rattenkirchen, den .................... 

- Siegel -
   ...........................................................

Rainer Greilmeier, 1. Bürgermeister

D.  VERFAHRENSVERMERKE  ZUR  B-PLANAUFSTELLUNG  „RATTENKIRCHEN HAUN-WEST“ 

1. Aufstellungsbeschluss:  
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 18.12.2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss  wurde am 24.01.2025 ortsüblich bekannt gemacht.

Gemeinde Rattenkirchen, den .................... 

- Siegel -
   ...........................................................

Rainer Greilmeier, 1. Bürgermeister
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3.      VERKEHRSFLÄCHEN

3.1

3.2

3.3

C.     ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

1.      GELTUNGSBEREICH

2.      BAUGRENZE
Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches

6. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

6.1

6.2

Maßlinie mit Maßzahl in Metern, z.B. 8 m8,00

7. GRÜNORDNUNG

Grundstückszufahrten

4.      NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME  

vorgeschlagene Grundstücksgrenzen im Rahmen
einer geordneten städtebaulichen Entwicklung4.1

1442 Flurnummer, z.B. 1442

bestehende Bebauung

Gashochdruckleitung (Sicherheitsabstand  beidseitig 2m)

Nummer der Bauparzelle, z.B. Nr. 11

4.2

4.3

4.4

4.5

5.      WASSERFLÄCHEN

5.2 Regenwassersammler  / teilweise verrohrt

5.1 unterirdisches Regenrückhaltebecken  55 x 6m

von Bebauung freizuhalten

R

Artenliste
Die zu pflanzenden Gehölzarten sind nachfolgenden Artenlisten zu 
entnehmen. Es sind ausschließlich gebietsheimische (autochthone) 
Pflanzen aus dem Vorkommensgebiet  6.1 "Alpenvorland" zu verwenden.

Großbäume und Mittelgroße Bäume:
Größe mind. 3xv., H., mDB., STU 14-16 cm
Acer platanoides - Spitzahorn
Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
Betula pendula - Birke
Carpinus betulus - Hainbuche
Prunus avium - Vogelkirsche
Quercus robur - Stileiche
Tilia cordata - Winterlinde 

Kleinbäume:
Größe mind. 3xv, H., mDB., STU 14-16 cm
Acer campestre - Feld-Ahorn
Cornus mas - Kornelkirsche
Prunus padus - Traubenkirsche
Pyrus pyraster -  Wildbirne
Sorbus aria - Mehlbeere
Sorbus aucuparia - Eberesche

Obsthochstämme  in lokaltypischen Sorten:
Größe mind. 3xv., H., mDB., STU 14-16 cm

Sträucher:
Größe mind. 2xv., oB., 60-100 cm
Cornus mas - Kornelkirsche
Cornus sanguinea - Roter Hartriegel
Corylus avellana - Hasel
Crataegus monogyna - Eingriffeliger Weißdorn
Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen
Hippophae rhamnoides - Sanddorn
Ligustrum vulgare - Gemeiner Liguster
Lonicera xylosteum - Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa - Schlehe
Rosa in Arten - Wildrosen in Arten
Rubus in Arten - Brombeere, Himbeere in Arten
Salix in Arten - Weiden in Arten
Sambucus nigra - Holunder
Viburnum opulus - Schneeball

Eingrünung (Öffentliche Grünfläche)
Entlang der südlichen Grundstücksgrenze ist eine 5 m breite arten- und
strukturreiche Hecke zu pflanzen. Es sind Sträucher gemäß Artenliste zu
pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Die Sträucher sind zweireihig, versetzt mit
einem Pflanzabstand und einem Reihenabstand von 1,5 m zu pflanzen. Es
sind jeweils Gruppen von 5-7 Stück der gleichen Art zu pflanzen. Die
Eingrünung ist von jeglicher Bebauung und Versiegelung frei zu halten.

Baum Neupflanzung (Öffentliche Grünfläche)
Es ist ein Großbaum oder mittelgroßer Baum gemäß der Artenliste zu 
pflanzen und dauerhaft zu pflegen. 

Baum Neupflanzung (Private Grünfläche)
Pro angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Baum 
oder Obsthochstamm gemäß Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu 
pflegen. Für die Baumstandorte enthält die Planzeichnung teilweise 
einen Vorschlag, der jedoch nicht verbindlich ist. Die Baumstandorte 
können gemäß der individuellen Gestaltung verschoben werden. 

Die neu zu pflanzenden Gehölze sind dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und 
bei Ausfall zu ersetzen. Sie sind in der Vegetationsperiode nach Errichtung 
des Gebäudes zu pflanzen.

Eingrünung (Private Grünfläche)
Entlang der westlichen Grundstücksgrenze  ist eine 5 m breite arten- und 
strukturreiche Hecke zu pflanzen. Es sind Sträucher gemäß Artenliste zu 
pflanzen und dauerhaft zu pflegen. Die Sträucher sind zweireihig, versetzt mit 
einem Pflanzabstand und einem Reihenabstand von 1,5 m zu pflanzen. Es 
sind jeweils Gruppen von 5-7 Stück der gleichen Art zu pflanzen. Die 
Eingrünung ist von jeglicher Bebauung und Versiegelung frei zu halten.

Straßenbegleitgrün (Öffentliche Grünfläche)
Das Straßenbegleitgrün und die Baumscheiben sind mit Bodendeckern oder 
einer Wiese aus autochthonem Saatgut zu begrünen und dauerhaft zu 
pflegen.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

6.3 Sichtdreieck

6.4 Schleppkurve LKW (Sattelzug)

6.5 Trafostation, A mind. 24m2

2.3 Bauweise: Wandteile von Fassaden über 50m werden zugelassen, wenn sie untergliedert sind. 

3. Bebaubarkeit des Grundstückes: 
 Garagen und Nebenanlagen sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig (§ 23 Abs. 5 i. V. m. § 14 BauNVO)
 Außerhalb der Baugrenzen sind offene Stellplätze zulässig. Flächen für private Stellplätze dürfen zur Straße hin nicht eingezäunt werden. 

 Ein 4 m breiter Streifen – je 2 m beiderseits der Gashochdruckleitungsrohrachse  – ist von jeglicher Bebauung, sowie von Bäumen 
 und tiefwurzelnden Sträuchern freizuhalten.

Sich
tdreieck

8. Freiflächengestaltung:
Für alle Einzelbauvorhaben  ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan  zur Genehmigung vorzulegen. 

13. 

22. Entlang der Bundesstraße B12 werden im Bereich der Parzelle 1 die schalltechnischen  Orientierungswerte  der DIN 18005 
„Schallschutz im Städtebau" für  Gewerbegebiete von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts um bis zu 4 dB(A) 
überschritten.  Die Überschreitungen  können  jedoch  von  Seiten des  Immissionsschutzes  ohne aktive  Schallschutz-
maßnahmen  wie  Lärmschutzwälle  oder  -wände toleriert  werden,  da die  Grenzwerte  der 16.  Verordnung zur  Durch-
führung  des  Bundes-Immissionsschutzgesetzes  (Verkehrslärmschutzverordnung -  16. BImSchV) nicht  überschritten  werden.

23. Informationen zu Hochwasser und Versicherungen:
Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken ausdrücklich  hingewiesen.
Es  wird auf die Arbeitshilfe  des StMUV und StMB zu „Hochwasser- und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ sowie die 
Empfehlung, Wassersensible Siedlungsentwicklung“  für  ein klimaangepasstes  Regenwassermanagement  hingewiesen.
Informationen unter:  Wassersensible Siedlungsentwicklung (bayern .de) 
Der  Abschluss einer  Elementarschadensversicherung  wird empfohlen. (weitere Informationen: www.elementar-versichern .de)

25. Informationen zu vorsorgenden Bodenschutz:
Zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen  (insbesondere des Mutterbodens nach § 202 
BauGB), ist der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige  Unterboden  getrennt abzutragen, fachgerecht  zwischenzulagern,  vor  
Verdichtung  zu schützen  und  einer  möglichst  hochwertigen Nutzung zuzuführen .  Zu berücksichtigen  sind  hierbei  die DIN       
18915  und die  DIN  19731. 
Zu beachten ist ausserdem das Merkblatt „Bodenkundliche Baubegleitung – Leitfaden für  die Praxis“ des Bundesverbandes 
Boden  e.V., sowie die Hinweise in der DIN 19639

26. Bauweise:
Auf die Planung einer grundsätzlich kompakten Bauweise der Gebäude wird hingewiesen und ist anzustreben. Das Gleiche gilt
für die Stapelung von Nutzungen für Verwaltungs- und Lagerräume.

27. Erneuerbare Energien:
Es wird auf die Verpflichtung zur Installation von Solaranlagen gem. BayBO Art. 44a Abs. 2 und 3 hingewiesen. Die Modulfläche
muss demnach mind. einem Drittel der geeigneten Dachfläche entsprechen.

14.      Die Rohfußbodenoberkante  EG ist auf 25cm über GOK am Gebäude zu setzen. Gleichzeitig sind die Gebäude bis 25cm ü. 
           OKR EG umlaufend wasserdicht zu errichten (inkl. Keller, Kelleröffnungen, Lichtschächte, Zugänge, Durchführungen) . 
           Einschneidende Baukörper sind umlaufend bis 25cm ü. Gelände mit einer geeigneten Bauwerksabdichtung  auszuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Genehmigung des Entwässerungsplanes , ein Überflutungsnachweis  nach DIN 1986-100 
vorzulegen ist. Das gilt für Grundstücke mit einer abflusswirksamen Fläche größer 800m2.

28. 

3

7.495m2

WH max. 9mGE

GRZ  0,60   

FD DN 0°-10°,
PD DN 10°-18°  
SD DN 15°-25°  u. 
max. FH 12m  8.885m2

Hanglage und Außeneinzugsgebiete  
Aufgrund der Hangneigung des Plangebietes bis zu 5 % ist bei Starkregen mit wild abfließendem Wasser zu rechnen, das auch in 
Gebäude eintreten kann. Dadurch bedingt kann es zu flächiger Überflutung von Straßen und Privatgrundstücken  kommen, ggf. auch mit 
Erosionserscheinungen . Wir empfehlen eine wassersensible Planung. Bei der Entwässerung des Plangebietes ist auch der Abfluss und 
wild ablaufendes Wasser von außerhalb (z.B. Wiesen, Äcker) zu berücksichtigen, eine getrennte Ableitung ist anzustreben. 
Je nach Größe und Lage der neuen Baukörper bzw. Baumaßnahmen kann der Abfluss des flächenhaft abfließenden Oberflächenwassers  
und Schlamms gegebenenfalls  so verändert werden, dass dies zu nachteiligen Auswirkungen für Ober- bzw. Unterlieger führt. 
§ 37 des Wasserhaushaltsgesetzes  (WHG) ist entsprechend zu berücksichtigen.

15.

Hinweiskarte für  Sturzflut und Starkniederschläge
Im westlichen Teil des Plangebietes (westlich der Dieselstraße) ist bei Starkregen mit erhöhtem Abfluss und durch Geländesenken mit 
Aufstaubereichen zu rechnen.
Link Hinweiskarten Starkregen:
https://www.umweltatlas.bayern.de/mapapps/resources/apps/umweltatlas/index .html?lang=de&stateId=aa68307a-2a64-4ead-a830-7a2a64
ceadeb

24. 

Elektro-Anschluss:
Für Kabelhausanschlüsse  dürfen nur marktübliche und zugelassene Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar gas- und wasserdicht 
sind, verwendet werden. Ein Prüfungsnachweis  der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. 

29. 

WH max. 9mGE

GRZ  0,60   

FD DN 0°-10°,
PD DN 10°-18°  
SD DN 15°-25°  u. 
max. FH 12m  

30. Es wird darauf hingewiesen, dass jeder Käufer mit dem Bau spätestens drei Jahre nach Erwerb des Grundstückes beginnen muss und 
spätestens fünf Jahre nach Erwerb die Bebauung fertig gestellt sein muss.

AUSGLEICHSFLÄCHE  AM MOOSKANAL, GESAMT 5.595 m2 AUSGLEICHSFLÄCHE  AM MOOSKANAL, GESAMT 4.293 m2

1.498,90 m2

 1.498,90 m2






